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Es ist August: Hochsaison am 
Gardasee. In diesem Monat 

jagt rund um den See ein Veran-
staltungshighlight das nächste. 
Der Feriengast hat da manchmal 
die sprichwörtliche „Qual“ der 
Wahl. Auch in diesem Jahr ist dies 
nicht anders: Musik- und Wein-
events, aber auch ungewöhnliche 
Festivals und sportliche Highlights 
stehen in den kommenden Tagen 

und Wochen auf dem Programm.  
Es gibt allerdings ein Event, dass in 
diesem Jahr von ganz besonderer 
Bedeutung ist: die Bisse-Regatten 
um die „Fahne des Sees“. In diesem 
Sommer feiert man die fünfzigs-
te Ausgabe dieses traditionellen 
sportlichen Wettstreits und natür-
lich hat man sich für das Jubiläum 
einige ganz besondere Momente 
einfallen lassen. Wer gerne wissen 
möchte, was genau Bisse sind und 
was es mit den Regatten auf sich 

hat, der sollte die auf Seite 4 zu 
findenden Artikel nicht verpassen.
Welche Bedeutung die Bisse und 
die traditionellen Regatten im All-
gemeinen am Gardasee haben, ist 
daran erkennbar, dass im Sommer 
nicht nur die Bisse-Regatten um 
die „Fahne des Sees“ veranstaltet 
werden. Auch einige Gardesaner 
Gemeinden organisieren einen so-
genannten Palio, also einen Wett-
kampf, bei dem sich die einzelnen 
Ortsteile miteinander messen. In 

Garda laufen so schon die Vor-
bereitungen für den „Palio delle 
Contrade“ (siehe Seite 10) und in 
Peschiera del Garda steht bereits 
der Termin für den diesjährigen 
„Palio delle Mura“ (siehe Seite 28) 
fest. 
Rund um diese „Palios“ ist na-
türlich viel los. Es sind nicht nur 
simple Ruderwettkämpfe, sondern 
abendfüllende folkloristische Mo-
mente, die man einfach gesehen 
haben muss. 

von KIRSTEN HOFER

LETZTER
FESTSPIEL-MONAT
IST ANGELAUFEN
In der Arena von Verona hat 
der letzte Festspiel-Monat be-
gonnen. Auch in diesem Monat 
erwartet man die Opern-Fans 
noch mit einer Erstaufführung. 
Ab dem 5. August steht die 
„Tosca“ an fünf Abenden auf 
dem Spielplan. Mehr zu den 
Festspielen auf Seite 3. 
LONATO:
FESTIVAL IN 
DER ROCCA
Mit den verschiedensten Shows 
und Aufführungen, Straßen-
künstlern, Zirkus und Musik 
erwartet man die Besucher 
Anfang August bei „Lonato in 
festival“. Das bekannte Festival 
begeistert jedes Jahr Groß und 
Klein. Mehr hierzu auf Seite 11.
 

REWINE IN 
DER DOGANA 
IN LAZISE
Zwei Tage im Zeichen edler 
Tropfen stehen am 3. und 4. 
August in Lazise auf dem Pro-
gramm. Im Laufe von „ReWi-
ne“ werden in der schönen Ku-
lisse der Dogana (altes Zollamt) 
über hundert Weine präsen-
tiert, und dies direkt von den 
Herstellern. Mehr hierzu auf 
Seite 14.
 

AM SEEUFER VON 
BARDOLINO: 
APERITIF UNTER 
DEN STERNEN
In Bardolino heißt es in weni-
gen Tagen wieder „Aperitif un-
ter den Sternen”. Die exklusive, 
dem Wein und den traditio-
nellen Produkten des Gebiets 
gewidmete Veranstaltung, ist 
eines der absoluten Highlights 
der Sommersaison. Mehr hier-
zu auf Seite 20.
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Gemäß der italienischen Geset-
zesregelungen kann der Haus-

verwalter im Fall der Verletzung 
der Hausordnung zu Lasten des 
schuldigen Miteigentümers eine 
Geldbuße bis zu 200 € und im Wie-
derholungsfall bis zu 800 € anwen-
den. Die Geldsumme fließt in den 
Fond, über den der Hausverwalter 
für ordentliche Ausgaben verfügt. 
Die Möglichkeit der Auferlegung 
einer Geldbuße muss jedoch in der 
Hausordnung vorgesehen sein.
Aber wie geht das vor sich? Wie 
kann das angewandt werden? Ge-
nerell ist es der Hausverwalter, der 
die Aufgabe hat, für die Einhaltung 
der Hausordnung vonseiten der 
Miteigentümer, aber auch vonsei-
ten Nutznießern, von Mietern mit 
Mietvertrag (zu kommerziellen- 
oder zu Wohnungszwecken) oder 
von in der Wohnung mit einem 
Leihvertrag lebenden Personen zu 
sorgen. Der Hausverwalter könnte 
also in Vertretung der Interessen 
der Hausgemeinschaft gegen den 

Geldbußen in Wohnanlagen: wie kann die Einhaltung 
der Hausordnung sichergestellt werden?

Was riskiert man, wenn man 
jemanden beleidigt?

die Hausordnung verstößt. Auch 
wenn vor der Reform im Jahre 
2012 die Rechtsprechung der Mei-
nung war, dass der Hausverwalter, 
da er ja gesetzlich für die Einhal-
tung der Hausordnung zu sorgen 
hatte, selbstständig also ohne Ge-
nehmigung durch die Eigentümer-
versammlung agieren konnte, legt 
nun das Gesetz fest, dass die An-
wendung der Sanktion in der Ei-
gentümerversammlung mit einer 
Stimmenmehrheit von mindestens 
der Hälfte des Anlagenwertes und 
der Mehrheit der Anwesenden be-
schlossen werden muss. Falls die 
ursprüngliche Hausordnung diese 
Möglichkeit nicht vorsieht, kann 
sie jederzeit mit der gesetzlich 
vorgesehenen Stimmenmehrheit 
geändert werden, um eine entspre-
chende Klausel hinzuzufügen.
Sollte ein Miteigentümer die Geld-
buße nicht bezahlen, kann der 
Hausverwalter vor Gericht gehen 
und ein vollstreckendes Urteil er-
wirken.

Familiär geleitete Restaurant im Zentrum des charak-
teristischen Dorfes Calmasino, nur wenige Kilometer 
von Lazise und Bardolino entfernt. Das vor kurzem 
renovierte gemütliche Lokal verfügt über einen Saal 
mit gewölbter Decke und einen schönen Sommergar-
ten. Serviert werden unverfälschte Gerichte. Zu den 
Spezialitäten zählen erste Gänge und Grillgerichte. 

37011 CaLmaSino di BaRDoLino
Via Stazione 5 • Tel. 045 7236769 - 348 3654098

www.tavernadelborgo.net

R e S T a u R a n T

la TaVeRna 
del BoRGo

Was sagt der 
Experte dazu? Für weitere Infos und Fragen, schreiben                    

Sie an: info@tedeschinitalia.it

RUBRIK VON 

DOTT.SSA CLAUDIA CALLIPARI 
Deutsche und Italienerin, zweisprachig 
aufgewachsen, Juristin und Präsidentin 
des Vereins für Wahlitaliener Associazione 
Italiana Tedeschi in Italia - Italienische 
Verein Deutsche in Italien

fraglichen Miteigentümer mit-
tels informellen und formellen 
schriftlichen Ermahnungen je nach 

Schwere oder Wiederholungsfall 
einschreiten oder direkt vor Ge-
richt gehen. Wenn es jedoch in der 

Hausordnung vorgesehen ist, kann 
der Hausverwalter auch Sanktionen 
demjenigen auferlegen, der gegen 

Jemanden beleidigen, Schimpf-
worte an den Kopf werfen, ist 

sicherlich nicht schön, ist es aber 
strafbar?  Was riskiert man mit 
diesem Verhalten? Bis vor kurzem 
war die Beleidigung, also die Ver-
unglimpfung der Ehre und Wür-
de einer anwesenden Person, eine 
echte Straftat, die strafrechtlich 
mit einer Freiheitsstrafe bis zu 6 
Monaten und einer Geldstrafe bis 
zu 516 € geahndet worden war. In 
Wirklichkeit fand die Sanktion je-
doch fast nie Anwendung und die 
strafrechtliche Norm hatte ihre ab-
schreckende Wirkung verloren. Mit 
der Reform des italienischen Geset-
zesdekrets Nr. 7 von 2016, die am 6. 
Februar des gleichen Jahres in Kraft 
getreten ist, haben sich die Dinge 
grundsätzlich geändert: die Belei-
digung wird jetzt nur zivilrechtlich 
mit einer Geldstrafe von 100€ bis 
8.000€ geahndet, und in schweren 

Fällen unter bestimmten Tatsachen 
oder in Anwesenheit von mehreren 
Personen mit einer Sanktion zwi-
schen 200 € und 12.000 €. Wenn 
also konkret die beleidigte Person in 
der Vergangenheit Anzeige bei den 
Carabinieri erstatten musste, muss 
er nun einen ordentlichen Pro-
zess mithilfe seines Rechtsanwaltes 
anstrengen. Wenn am Ende des 
Prozesses  der Tatbestand bestätigt 
wird, wird der Richter den Schuldi-
gen 1. zur Zahlung eines Schaden-
ersatzes für etwaige Schäden, 2. zur 
Zahlung der Prozesskosten und 
3. zur Zahlung an den Staat 
einer Geldstrafe verurteilen. 
Es ist die Möglichkeit der 
Zahlung auf Raten vorgese-
hen, aber für die Zahlung der 
Geldstrafe ist keinerlei Form 
von Versicherungsschutz zugelas-
sen. Die Zahlungspflicht geht nicht 
auf Erben über.
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Via Molini 16 
37011 Bardolino

Tel. 045 6211402 
olioviola.it - shop@olioviola.it 
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der Gardasee 

Zeitung werden

          
gewährt

3% RABATT

%

OLIO 
VIOLA

Hersteller des bekannten Olivenöls des Garda. Typisch italienische Produkte 
und Nudeln. In der Verkaufsstelle werden Olivenöl, Wein, Grappa, Liköre, 
Balsam-essige und vieles mehr angeboten. Anfertigung von Geschenkkörben. 
Nette Geschenkideen für alle Gelegenheiten. Großer Parkplatz für Busse.

An wen wendet man sich in einem Land, 
dessen Sprache nicht der eigenen ent-
spricht? Möchten Sie gerne in Italien an-
dere Personen deutscher Muttersprache 
kennenlernen und mit diesen Erfahrungen 
austauschen? Sowie in diesem Land eine 
Anlaufstelle finden, an die Sie sich auch 
für Informationen wenden können? Wenn 
die Antwort auf diese Fragen ja ist und Sie 
neugierig geworden sind, dann ist vielleicht 
der „Italienische Verein der Deutschen in 
Italien,“ kurz AITI genannt das richtige für 
Sie!  Besuchen Sie einfach die Internet Seite 
www.tedeschinitalia.it oder schreiben Sie 
eine E-Mail an info@tedeschinitalia.it.
 

Mit der Schenkung übereignet 
ein Subjekt (der Schenker) 

einem anderen Subjekt (dem Be-
schenkten) aus Freigebigkeit ein ihm 
gehörendes Gut ohne Gegenleis-
tung. Viele wissen jedoch nicht, dass 
die Schenkung z.T. auch erhebliche 
Nachteile hat, da sie grundsätzlich 
widerrufbar und aus vielen Grün-
den anfechtbar ist.  Auch nachdem 
die Schenkung abgeschlossen und 
wirksam geworden ist, kann in Ita-
lien nämlich derselbe Schenker eine 
Klage auf Widerruf wegen Undanks 
vonseiten des Beschenkten oder Kla-
ge auf Widerruf wegen Hinzukom-
mens von Kindern einleiten. Der 
Widerruf kann auch von Gläubigern 
des Schenkers ausgeübt werden, 

wenn ihrer Meinung nach durch die 
Schenkung ihre Rechte bzw. Ansprü-
che beeinträchtigt werden. Aber das 
ist nicht alles. Eine Schenkung wird 
vom Gesetzgeber als Vorverlegung 
der Erbfolge angesehen. Daher kann 
ein Pflichtteilberechtigter (immer 
auf gerichtlichem Wege), wenn er 
meint, sein Pflichtteil sei ihm wegen 
einer oder mehreren Schenkungen 
zu Lebzeiten des Verstorbenen zu-
gunsten anderer ganz oder auch nur 
teilweise vorenthalten worden, sein 
Recht auf die gesamte ihm zustehen-
de Quote durch Klage auf Kürzung 
geltend machen. Der Klageanspruch 
auf Kürzung wird nach dem Tod des 
Schenkers und gegen den Beschenk-
ten erhoben. Wenn dieser jedoch in 

der Zwischenzeit die als Schenkung 
erhaltene Immobilie veräußert hat, 
kann der Pflichtteilberechtigte (nur 
wenn der Schenker keine anderen 
Güter zur Zufriedenstellung des 
Anspruches besitzt) gegen die neu-
en Besitzer Klage auf Herausgabe 
stellen.
Alle diese Klagen unterliegen ver-
schiedenen Verjährungsfristen: die 
Frist für die Klage auf Widerruf 
vonseiten des Schenkers wegen Un-
danks verjährt nach 1 Jahr ab dem 
Tag, an dem der Schenker von der 
Tatsache erfahren hat, welche den 
Widerruf ermöglicht; die Frist für 
Klage auf Widerruf wegen Hinzu-
kommens von Kindern verjährt in 
5 Jahren ab dem Tag der Geburt des 

Kindes oder der Information der 
Existenz des Kindes oder der erfolg-
ten Anerkennung des Kindes; der 
Klageanspruch auf Kürzung durch 
legitime Erben verfällt nach 10 Jah-
ren  ab dem Tod des Schenkers; die 
Klage auf Herausgabe durch die legi-
timen Erben muss binnen 20 Jahren 
ab der Registrierung der Schenkung 
erfolgen. Letzte Frist wird jedoch 
aufgehoben, wenn die Erben dem 
Beschenkten und seinen Rechts-
nachfolgern eine außergerichtliche 
Erklärung zugestellt und diese in 
das Immobilienregister eingetragen 
haben. Zusammenfassend kann 
man erst sicher sein, wenn 20 Jah-
re nach der Schenkung vergangen 
sind und kein Einspruch vonseiten 

der Pflichtteilberechtigten erhoben 
worden ist.
Gerade weil bei der Schenkung the-
oretisch das Risiko der Anfechtung 
besteht, ist ein Weiterverkauf der 
erhaltenen Schenkung schwierig, 
speziell wenn der Drittkäufer ein 
Darlehen für den Kauf der Immo-
bilie aufnehmen muss, da die Ban-
ken eine Hypothek als Garantie auf 
ein Gut, das ihnen weggenommen 
werden könnte, nicht akzeptieren 
würden. Aus diesen Gründen ist 
es sehr wichtig, bevor man sich 
entscheidet, eine Immobilie zu ver-
schenken oder ein Immobilie, die 
aus einer Schenkung stammt, zu 
kaufen, sich bei einem Notar genau 
zu informieren.

Ende Juli trafen wir uns zu unserem Sommerabend auf den 
Torricelle in Verona. Im Agriturismo Corte San Mattia mit 

herrlichem Blick auf die Altstadt Veronas plauderten wir in 
fröhlicher Runde bei Weinprobe und Abendessen und tausch-
ten Erfahrungen zu dem Leben rund um den Gardasee aus. 
Unser Stadtführer Herr Franklin Baumgarten bereicherte den 

Abend und den Rundgang durch das Gut mit Informationen 
zu Verona. Sehr interessante Tipps zum Thema „mediterrane 
Ernährung“ erhielten wir von dem in Verona tätigen deut-
schen Arzt Herrn Ralf Specke in einem Kurzvortrag. Wir freu-
en uns schon auf das nächste Mal.  Möchten auch Sie kommen 
und uns kennenlernen? Schreiben Sie an Info@tedeschinitalia.

Unser Sommertreffen auf den Torricelle:  
wunderschön und interessant!

DAS AITI-TEAM UND DER 
HERAUSGEBER DER GARDASEE ZEITUNG

Warum raten viele Notare von einer 
Schenkung der Immobilie ab?


